


Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 

genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, dürfen nicht 

vorgenommen werden. 

§4

Ausnahmen 

Gemäß § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine 

Ausnahme zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange 

nicht entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die 

Baugenehmigungsbehörde nach Zustimmung der Gemeinde. 

§5

Inkrafttreten 

Die Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich des 

Bebauungsplans "Nördlich Friedhof' in Kronau tritt mit der öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft(§ 16 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 

5 BauGB). 

§6

Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist§ 17 BauGB maßgebend. 

Kronau, den 07.11.2024 

Frank Burkard 

Bürgermeister 

Bekanntmachungshinweise 

Einsichtnahmemöglichkeit: 

Jedermann kann die Satzung über die Veränderungssperre und den Plan 

über den räumlichen Geltungsbereich während der üblichen 

Dienststunden, bei der Gemeindeverwaltung Kronau, im 3. Obergeschoss 

... .
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